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Nichtamtliche Lesefassung!
Haftungsausschluss: Der nachfolgende Text dient lediglich der

Information. Rechtsverbindlichkeit haben ausschließlich die
unterzeichneten Ausfertigungen der Satzungen.

Hauptsatzung der Gemeinde Weberstedt
mit eingearbeiteter 1. – 6. Änderung - Stand ab 09.08.2014

PRÄAMBEL:…
§ 1

Name

Die Gemeinde führt den Namen „Weberstedt“.

§ 2
Gemeindewappen, Gemeindesiegel

(1) Das Gemeindewappen zeigt einen springenden Steinbock.

(2) Das Dienstsiegel trägt die Umschrift
in der oberen Hälfte: THÜRINGEN
in der unteren Hälfte: GEMEINDE WEBERSTEDT

und zeigt das Wappen der Gemeinde.

§ 3
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

(1) Über den Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegehrens entscheidet die Gemeindeverwaltung in-
nerhalb von vier Wochen nach Eingang des schriftlichen Antrags bei der Gemeindeverwaltung. Vor
einer ablehnenden Zulassungsentscheidung sollen die Vertreter des Bürgerbegehrens angehört
werden.

(2) Der Inhalt der Eintragungslisten ergibt sich bei freier Unterschriftensammlung aus § 17 a Abs. 2
Satz 1 und 2 ThürKO und bei Eintragung in amtlich ausgelegte Eintragungslisten aus § 17 b Abs. 2
Satz 1 und 2 ThürKO. Die Eintragungslisten enthalten zudem Spalten für die Nummerierung der
Eintragungen und für die amtlichen Prüfvermerke zu den Eintragungen.

(3) Die Eintragungen sind innerhalb einer Eintragungsliste fortlaufend zu nummerieren. Die Eintragung
kann vom Unterzeichner ohne Angabe von Gründen bis zum letzten Tag der Eintragungsfrist
schriftlich widerrufen werden. Für die Rechtzeitigkeit des Widerrufs kommt es auf den Eingang bei
der Gemeindeverwaltung an. Eintragungen sind ungültig,
a) die von Personen stammen, die bei freier Unterschriftensammlung am letzten Tag der Samm-

lungsfrist oder bei Sammlung durch Eintragung in amtlich ausgelegte Eintragungslisten am letz-
ten Tag vor der Auslegungsfrist nicht wahlberechtigt sind;

b) bei denen die eigenhändige Unterschrift fehlt oder
c) bei denen die eingetragenen Personen wegen undeutlicher Schrift oder unvollständiger Anga-

ben nicht klar zu identifizieren sind.
Doppel- und Mehrfacheintragungen gelten als eine Eintragung.
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(4) Der Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheides kann von den Vertretern des Bürgerbegeh-
rens bis zum Tag vor der Beschlussfassung des Gemeinderates über die Zulässigkeit des Bürger-
begehrens zurückgenommen werden.

(5) Der Bürgermeister leitet die Vorbereitung und Durchführung des Bürgerentscheides (Abstimmungs-
leiter). Er kann mit der Führung der laufenden Geschäfte einen Bediensteten der Gemeindeverwal-
tung beauftragen.

(6) Die amtlichen Stimmzettel für den Bürgerentscheid müssen den Antrag im Wortlaut enthalten und
so gestaltet sein, dass der Antrag mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann. Die Stimme darf
nur auf "Ja" oder "Nein" lauten. Der Abstimmende kennzeichnet durch ein Kreuz oder auf andere
Weise auf dem Stimmzettel, ob er den gestellten Antrag mit "Ja" oder "Nein" beantworten will.

(7) Die Entscheidungen im Zusammenhang mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheid ergehen kosten-
frei.

§ 4
Einwohnerversammlung

(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine Einwohnerversammlung ein, um die Ein-
wohner über wichtige Gemeindeangelegenheiten, insbesondere über Planungen und Vorhaben der
Gemeinde, die ihre strukturelle Entwicklung unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder über Ange-
legenheiten, die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern verbunden sind, zu
unterrichten und diese mit ihnen zu erörtern. Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche vor der
Einwohnerversammlung unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung in ortsüblicher Weise öffent-
lich zur Einwohnerversammlung ein.

(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerversammlung. Er hat im Rahmen der Erörte-
rung den Einwohnern in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Soweit dies
erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck der umfassenden Unterrichtung Gemeindebe-
dienstete und Sachverständige hinzuziehen.

(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeindeangelegenheiten, die nicht von der Tages-
ordnung der Einwohnerversammlung erfasst sind, bis spätestens zwei Tage vor der Einwohnerver-
sammlung bei der Gemeinde einreichen. Die Anfragen sollen vom Bürgermeister in der Einwohner-
versammlung beantwortet werden. Ausnahmsweise kann der Bürgermeister Anfragen auch inner-
halb einer Frist von drei Wochen schriftlich beantworten.

§ 5
Gemeinderat

Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister. Der Beigeordnete vertritt ihn im Falle seiner
Verhinderung.

§ 6
Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.

(2) Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister die Erteilung von Aufträgen bis zu einem Betrag i. H.
v. jeweils 2.500,00 Euro zur selbstständigen Erledigung.
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§ 7
Beigeordnete

(1) Der Gemeinderat wählt einen ehrenamtlichen Beigeordneten.

(2) Der Bürgermeister wird im Fall seiner Verhinderung durch den Beigeordneten vertreten.

(3) Bürgermeister und Beigeordneter haben sich im Falle längerer Abwesenheit gegenseitig abzustim-
men.

§ 8
Ehrenbezeichnungen

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde und das Wohl ihrer Einwohner verdient
gemacht haben, können zu Ehrenbürgern ernannt werden.

(2) Personen, die als Mitglieder des Gemeinderates oder Ehrenbeamte insgesamt mindestens 20 Jah-
re ihr Mandat oder Amt ausgeübt haben, können folgende Ehrenbezeichnungen erhalten:
1. Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
2. Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
3. Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied,
4. sonstige Ehrenbeamte = eine die ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeit kennzeichnende Amtsbe-

zeichnung mit dem Zusatz „Ehren-“.
Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwiegend ausgeübten Funktion richten.

(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger vorteilhafter Weise zur Mehrung des
Ansehens der Gemeinde beigetragen haben, können besonders geehrt werden. Der Gemeinderat
kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.

(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes und der Ehrenbezeichnung soll in feierlicher Form in einer
Sitzung des Gemeinderates unter Aushändigung einer Urkunde vorgenommen werden.

(5) Der Gemeinderat kann das Ehrenbürgerrecht und Ehrenbezeichnungen wegen unwürdigen Verhal-
tens entziehen.

§ 9
Entschädigungen

(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche Mitwirkung bei den Beratungen und
Entscheidungen des Gemeinderats als Entschädigung ein Sitzungsgeld von 15,00 Euro für die not-
wendige, nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats.

(2) Mitglieder des Gemeinderates, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben außerdem Anspruch auf
Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls. Selbständig Tätige erhalten eine Pauschalentschä-
digung von 13,00 Euro je volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis in ihrer
beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Mitglieder des Gemeinderates, die nicht erwerbstätig
sind, jedoch einen Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Personen führen (§ 13 Abs. 1 Satz 4
ThürKO) erhalten eine Pauschalentschädigung von 5,00 Euro je volle Stunde. Die Ersatzleistungen
nach diesem Absatz werden nur auf Antrag sowie für höchstens 8 Stunden pro Tag und auch nur
bis 19.00 Uhr gezahlt.
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(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekosten nach dem Thüringer Reisekostenge-
setz gezahlt.

(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Mitglied des Gemeinderates sind, gelten die Regelungen hinsicht-
lich des Sitzungsgeldes, des Verdienstausfalles bzw. der Pauschalentschädigung und der Reise-
kosten (Abs. 1, 2 und 3) entsprechend. Die Mitarbeiter des Wahlausschusses und des Wahlvor-
standes erhalten eine Entschädigung nach gesonderten Satzungen („Satzung zur Regelung der
Entschädigung für die mit dem Vollzug der Wahlen ehrenamtlich tätigen Bürger“).

(5) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten nach Maßgabe der Bestimmungen der
Thüringer Verordnung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbe-
amten auf Zeit (ThürAufEVO) in der jeweils geltenden Fassung folgende monatliche Aufwandsent-
schädigungen
1. der ehrenamtliche Bürgermeister

gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe des maßgeben-
den Höchstbetrages der Aufwandsentschädigung eines ehrenamtlichen kommunalen Bürger-
meisters nach dem Satz der für die Gemeinde Weberstedt maßgebenden Einwohnerzahl.

2. der ehrenamtliche Beigeordnete
gemäß des § 2 Abs. 2 in Höhe von 15 v. H. des maßgebenden Höchstbetrages der Auf-
wandsentschädigung eines ehrenamtlichen kommunalen Bürgermeisters i. S. d. § 2 Abs. 1
Satz 1 ThürAufEVO nach dem Satz der für die Gemeinde Weberstedt maßgebenden Einwoh-
nerzahl.

Ist ein ehrenamtlicher kommunaler Wahlbeamter verhindert, seine Dienstgeschäfte wahrzunehmen,
so wird seinem Vertreter nach Ablauf eines Zeitraumes von 1 Monat fortdauernder Verhinderung für
jeden angefangenen Tag der Vertretung ein Dreißigstel der in Satz 1 angeführten Aufwandsent-
schädigung gewährt. Mit Gewährung der Aufwandsentschädigung nach Satz 2 wird die Zahlung der
Aufwandsentschädigung an den verhinderten kommunalen Wahlbeamten bis zu dem Zeitpunkt der
Wiederaufnahme seiner Tätigkeit eingestellt.

§ 10
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen der Gemeinde werden öffentlich bekannt gemacht durch Veröffentlichung im
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft „Unstrut-Hainich“.

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung des Gemeinderates (§ 35 Abs. 6 ThürKO) werden durch
Anschlag an den bestimmten Stellen (Verkündungstafeln) bekanntgemacht. Eine entsprechende
Verkündungstafeln ist an folgender Stelle angebracht:

1. Informationsaufsteller am Tränkeplatz

Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates (§ 35
Abs. 6 ThürKO) ist mit dem Ablauf des ersten Tages des Aushangs an den Verkündungstafeln an
diesem Tag vollendet. Die entsprechenden Bekanntmachungen dürfen jedoch erst am Tag nach
der jeweiligen Sitzung abgenommen werden.

(3) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder ortsübliche) Bekanntmachungen
gilt Absatz 1 entsprechend, sofern nicht Bundes- oder Landesrecht etwas anderes bestimmt. Im
Übrigen findet die Thüringer Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der
Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise (Bekanntmachungsverordnung) in ihrer
jeweiligen Fassung Anwendung.
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§ 11
Sprachform, Inkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwandten personenbezogenen Bezeichnungen gelten für
Frauen in der weiblichen, für Männer in der männlichen Sprachform.

(2) (Inkrafttreten)...


